




















Zwei Altstädte, zwei Flüsse, unzählige Eindrücke: 
Die EBike-Tour rund um Waldshut-Tiengen verbindet 
Stadt und Natur auf besondere Weise. Von den his-
torischen Innenstädten über idyllische Ortsteile bis 
hin zu weiten Ausblicken – hier wird Abwechslung 
großgeschrieben.

Große
Kreisstadt-
Radtour

Die Route führt vorbei an Rhein und Wutach, über 
sanfte Hügel und durch charmante Dörfer. Wussten Sie 
übrigens, dass Krenkingen die Heimat von Musikstar 
Max Mutzke ist? Unterwegs locken zudem herrliche 
Rastplätze, Himmelsliegen mit Panoramablick und 
kleine Highlights wie der Haselbachwasserfall oder die 
St. Sebastianskapelle. 

Wer mag, genießt am Ende noch die entspannte Atmo-
sphäre am Rheinufer oder schlendert durch die historische 
Altstadt.
Aufsatteln, losfahren, Spaß haben! Ob mit eigener Muskel-
kraft oder E-Unterstützung – die Tour ist ein Erlebnis für alle, 
die Bewegung, Natur und Kultur verbinden möchten. 

Kontrastreich verbunden
auf zwei Rädern

Weitere Infos &
Tourenvorschläge

www.waldshut-tiengen.de/
freizeit/erleben/radwege/radwege
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 = Innenstadtausschnitt Waldshut
 = Innenstadtausschnitt Tiengen

Aarauer Str. 		 C6
Aarbergweg		 D5 – 6
Ahornstr. 		  D5
Aichener Steig 	 G3
Albert-Gebhardt-Str. 	 G3
Albrecht-Rudolf-Str. 	 B4
Albtalweg		  C1
Alemannenstr.	 H3 – 4
Alfred-Nobel-Str.	 DE5
Allmendweg 	 H3 – 4
Alpenblickstr. 	 GH3
Alte Waldkircher Str. 	 C4
Alwigstr. 		  H3
Am Alkenrain 	 G3
Am Bahndamm 	 FG4
Am Brünnele 	 G3
Am Buchenhain	 C4
Am Fischersteg 	 E3
Am Homberg	 F5
Am Kalten Bach	 F4
Am Kirchhof		 A1
Am Landgraben	 E2 – 3
Am Langenstein 	 G4
Am Liederbach 	 A5
Am Lindenbuck 	 BC4
Am Mühleberg 	 CD4
Am Rheinfels 	 C5
Am Sonnenrain 	 C3 – 4
Am Storchenturm 	 G4
Am Talbach 	 G3
Amthausstr. 	 C4
Am Waldrand 	 F2 – 3
Am Vitibuck	H3
An der Gipsmühle 	 G3
An der Schlücht	 F4
Auf dem Buck 	 F3
Auf dem Hof	 C2

August-Horch-Str.	 E5
Äuleweg 		  C6
Auweg 		  A5
Badener Str. 	 CD6
Baderweg 		  D4
Badstr. 		  FG4
Bahnhofstr. 	 G3 – 4
Baseler Str.		  A5 – B4
Beethovenstr.	 A4
Berghausstr. 	 G3
Bergstr. 		  C4
Berliner Str. 		 G4
Bernhalde 	 C4-5
Birkenweg 		  D5
Bismarckstr. 	 C4 – 5
Bleiche 		  A5
Blois Str. 		  D5
Brahmsweg 	 A4
Brandenburger Str. 	 G4
Breitäckerstr.	 H1
Breitenfelder Str. 	 H3
Breite Str. 		  G4
Brucknerstr. 	 A5
Brückenstr. 	 C4
Brühlgasse 	 G4
Brühlhof		  E3
Brühlhofweg	 E3
Buchenweg		 C3
Buchholzweg	 C2
Buckmattstr. 	 A3 – 4
Bunsenstr. 		  A5
Carl-Duisberg-Str.	 D5
Carl-Zeiss-Str. 	 F4
Chapelleweg	 B1
Chilbiplatz 		  C4
Chilbiweg 		  C4
Conrad-Gröber-Platz 	 C4
Courtenaystr. 	 G4
Daimlerstr. 		  E5 – F4
Detzelner Str. 	 H4

Dorfplatz		  C1
Döttinger Str. 	 CD6
Dr.-Konrad-
Adenauer-Str.	 H3 – 4
Dr.-Schwörer-Str.	 H3
Dorfhalde 		  C3 – 4
Dorfstr.		  C1
Edith-Stein-Str.	 F3
Eibenkopfstr	 C3
Eichholzstr. 		 D5
Einsteinweg 	 A4 – 5
Eisenbahnstr. 	 BC4
Ekkehardstr. 	 H3 – 4
Emmelwiesweg	 E2
Erlenweg		  D5
Eschbacher Str. 	 AB4
Eschenstr. 		  D5
Fahrgasse 	 G 3 – 4
Feldbergstr. 		 FG 4
Felsenauer Str. 	 CD6
Felsenweg		  B1
Fichtenweg		  D5
Föhrenweg 		 D5
Franz-Haas-Str. 	 F4
Franz-Huber-Str. 	 D4
Franz-Philipp-Str. 	 A4
Friedhofweg		 H1
Friedrichstr. 	 C4
Frühmeßweg 	 B4
Fuller Str.		  CD6
Gaisbergweg 	 D4
Gartenstr. 		 BC4
Gemeindestr.	 A3
Georg-Wittig-Str.	 E5
Gewerbeparkstr.	 E5
Glockenbergstr. 	 G3
Goethestr. 		  G4
Grieshaberstr. 	 C4 – 5
Gurtweiler Str. 	 CD4
Hadlaubstr. 		 H3 – 4

Hadwigstr. 		  H3 – 4
Haldenweg		  C3
Hansjakobstr. 	 F3
Haselbachweg	 D1
Hauptstr. 		  GH4
Hausbrunnenstr.	 A3
Hausmattenweg	 B1
Haydnstr. 		  A4
Hebelstr.		  F4
Heckerstr. 		 G4
Hermann-Kessler-Weg	 E2
Hermann-Simon-Str.	 F4
Hermann-
Staudinger-Str.	 DE5
Hilzingerstr. 		 C4
Hintergasse 	 G3 – 4
Hochtannweg	 B1 – C2
Höllmattenweg 	 AB4
Homburg 		  F5
Hüttenweg		  C1
Im Bodenacker	 EF2
Im Brandacker 	 A3 – 4
Imdenstr.		  A1
Im Emmelacker	 E2
Im Hagenacker 	 A5
Im Hasli 		  F3
Im Hausacker	 C1
Im Höllstein		 E3
Im Klingnauer 	 GH3
Im Letten 		  C4
Im mittleren Berg 	 H3
Im Tal		  G1
Im Unterberg 	 H3
Im Unteren Tal 	 D4
Im Wallgraben 	 BC4
Im Winkel 		 G3 – 4
Im Wirtental 	 G3
In der Leis		  D1
In der Rütte 		 F3
Indlekofener Str.	 E1 – 2

Straßen-
verzeichnis

Industriestr. 		 F4
Jahnweg 		  C5 – 6
Johannisplatz 	 C4
Josef-Bader-Str. 	 G4
Kaiserstr. 		  BC4
Kaitlestr. 		  F4
Kalvarienbergstr. 	 CD4 – 5
Kaminskistr. 	 FG4
Kämmleweg		 B1
Kapellenstr. 		 H3
Karl-Benz-Str. 	 F4
Karl-Ziegler-Str.	 E5
Keltenstr. 		  H4
Kettelerstr. 		  F3 – 4
Kirchplatz 		 G3
Kirchweg		  A1 – 2
Kirschbaumweg 	 D5
Klausenstr. 		  H3 – 4
Kleebuckweg	 BC2
Kleinzelglestr.	 A1 – 2
Klettgaustr. 	 G4
Klingnauer Str. 	 D6
Klosterweg östl. 	 B1
Koblenzer Str. 	 CD6
Köllerstr. 		  H3 – 4
Königsberger Str.	 F2 – 3
Kolpingstr. 		  F3 – 4
Konradin-Kreutzer-Str. 	 FG4
Konstanzer Str. 	 D6 – E5
Korngasse 	 G3 – 4
Kornhausplatz 	 C4
Kraftwerkstr. 	 A4 – 5
Kuchelbacher Str.	 A2
Kupferschmidstr.	 D6 – E5
Küssaburgstr. 	 H3
Lärchenweg 	 D5
Langenweg 		 B4
Langholzweg	 C1
Lauffenmühleweg 	 H4
Leimenweg		  D1
Leiterbachstr.	 C1
Lenzburger Str. 	 CD6
Leo-Beringer Str.	 E2
Lewesweg 		  D5
Liedermatte 	 A4 – 5
Lindenplatz 	 G4
Lindenstr. 		 G4
Linkernweg 		 G3
Lise-Meitner-Ring	 E5
Lisztstr. 		  A4
Löwengasse 	 C4
Lonzaring		  DE5
Lonzaweg		  DE5
Maria-Theresia-Str. 	 B4
Marie-Curie-Str.	 E5
Marienstr. 		 C4
Marktplatz 	 G3 – 4
Martin-Luther-Str. 	 G4
Mecklenburger Str. 	 G4
Mehrgenerationen-

platz 		  C4 – 5
Molkereistr. 	 GH4
Moltkestr. 		 C4
Moosmattweg	 A1
Mozartstr. 		  A4 – 5
Mühlegasse 	 C4
Mühlenweg 		 E3
Neubergweg 	 F2
Neumattstr. 	 G4
Nikolaus-Otto-Str. 	 EF5
Oberalpfener Str.	 A2
Obere Breitäckerstr.	 H1
Obere Breite	 G3 – 4
Obere Haspelstr. 	 B4
Obere Landstr.	 C2
Ochsensteige 	 B4
Ortsstr.		  A2
Osterwiesenweg 	 F2 – 3
Ostpreußenstr. 	 G4
Pankratiusweg	 A3
Panoramaweg	 A3
Pater-Jordan-Str. 	 E2 – F3
Peter-Thumb-Str. 	 G3 – 4
Pfarrer-Kistner-Weg 	 B4
Pfohlenweg		 D1
Philipp-Reis-Str. 	 F4
Pommernstr. 	 G4
Porschestr. 		 FG4
Poststr. 		  C4
Prälatenweg 	 E3
Priestergasse 	 G3 – 4
Querweg		  C1
Raiffeisenstr. 	 G4
Rathausstr. 		 E3
Rebbergweg	 E2
Rebenweg		  BC1
Reblandstr. 		 A3 – 4
Rheinbrückenstr. 	 D6
Rheinstr. 		  BC4
Rheinweg 		 B4 – D6
Ringmauergasse 	 G4
Ringstr.		  C1
Riphaldensteig 	 G3
Robert-Bosch-Str. 	 A5
Robert-Gerwig-Str.	 C4 – 5
Robinienweg	 D4 – 5
Römerplatz 		 CD4
Römerstr. 		  H3 – 4
Röntgenstr. 		 A5
Rohhaldenweg 	 B4
Rudolf-Diesel-Str. 	 EF5
Saderlacherweg 	 C4
Schaffhauser Str. 	 H4
Scheffelstr. 		  H3 – 4
Schillerstr. 		  FG4
Schlesierplatz 	 B4
Schlesierstr. 	 G4
Schloßplatz 	 G4
Schlüchttalstr.	 E2 – 3
Schmitzinger Str. 	 C3 – 4

Schubertstr. 	 AB4
Schützenmattweg 	 C4
Schulstr. 		  G4
Schulze-Delitzsch-Str. 	 F4
Schwarzenbergstr. 	 G4
Schwarzlandstr.	 CD1
Schwarzwaldstr. 	 C4 – 5
Seilerbergweg 	 G3
Seltenbachweg 	 C4
Siedlerstr.		  D1 + C2
Sielbrunnenweg	 B1
Siemensstr. 		 A5
Sommertalstr.	 BC1
Spitalweg 		 GH3
Staldtenweg 	 H3 – 4
Stationenweg 	 C5
St.-Blasier Str. 	 AB4
Steggelenbruck	 E3
Steggelenweg	 E2 – 3
Steiggasse		  E3 + H2
Steinackerstr.	 nördl. A1
Steinatalstr.		  H1
Stunzinger Str	 C3
Sudetenstr. 		 G4
Sulzerring 		 G4
Talbachstr.		  C1
Talstr.		  B1
Tannenstr. 		  D5
Tannholzstr.		 A1
Theodor-Wagner-Str. 	 C5
Tiengener Str. 	 E2 – F3
Tierbergweg		 H1
Tommasistr.		 DE5
Turmgasse 	 G3
Trottengasse 	 G3
Tugoweg 		  G4
Übertal 		  FG3
Ulmenweg		  D5
Unteralpfener Str.	 C1
Unter der Steigtrotte 	 AB4
Untere Gaisäckerstr. 	 H4
Untere Haspelstr. 	 B4
Untere Landstr.	 D1
Unterer Hüttenweg	 C1
Viehmarktplatz 	 B4
Von-Kilian-Str. 	 C4
Von-Opel-Str. 	 F4 – 5
Waldeckstr. 		 C5
Waldkircher Str.	 B1
Waldshuter Str. 	 FG4
Waldtorstr. 	 C4
Wallstr. 		  C4
Weidenstr.		  A1
Weihergasse 	 G4
Weihermattstr. 	 G4
Weilheimer Str. 	 FG3
Werner-von-
Schienen-Str.	 B4
Westendstr. 		 G4
Wildparkweg	 D1

Wingertstr.		  A2
Winzerstr. 		  A3 – 4
Wolfsackerweg 	 C3 – 4
Wutachstr. 		  G4
Zahnkäpelleweg 	 C4
Zeisigweg		  A2
Zelgweg 		  H3
Zeppelinstr. 		 H3 – 4
Ziegelfeldstr. 	 C4 – 5
Ziegelhüttenstr.	 A3
Ziegelmattenweg 	 F4
Zollstr. 		  C4
Zubergasse 	 G3 – 4
Zum Weinbrunnen	 CD1
Züricher Str. 	 CD 6
Zur Alten Mühle	 B1
Zur Villa		  H4
Zurzacher Str. 	 D6
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b) Entsprechend den gesetzlichen Verpflich-
tungen wird der Gast darauf hingewiesen, dass 
nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 312g 
Abs. 2 Satz 1 Ziff. 9 BGB) bei Gastaufnahme-
verträgen, die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, 
Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobil-
funkdienst versendete Nachrichten (SMS) so-
wie Rundfunk und Telemedien) abgeschlossen 
wurden, kein Widerrufsrecht besteht sondern 
lediglich die gesetzlichen Regelungen über die 
Nichtinanspruchnahme von Mietleistungen (§ 
537 BGB) gelten (siehe hierzu auch Ziff. 6. die-
ser Gastaufnahmebedingungen).
2.2. Für die Buchung, die mündlich, telefo-
nisch, schriftlich, per E-Mail oder per Tele-
fax erfolgt, gilt:
a) Mit der Buchung bietet der Gast dem Gast-
geber den Abschluss des Gastaufnahmevertra-
ges verbindlich an.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der An-
nahmeerklärung des Gastgebers (Buchungs-
bestätigung) beim Gast zustande. Sie bedarf 
keiner Form, so dass auch mündliche und 
telefonische Bestätigungen für den Gast 
und den Gastgeber rechtsverbindlich sind. 
Im Regelfall wird der Gastgeber dem Gast bei 
mündlich oder telefonisch erfolgten Buchungs-
bestätigungen zusätzlich eine schriftliche Aus-
fertigung der Buchungsbestätigung übermit-
teln. Mündliche oder telefonische Buchungen 
durch den Gast führen bei entsprechender 
verbindlicher mündlicher oder telefonischer 
Bestätigung durch den Gastgeber jedoch auch 
dann zum verbindlichen Vertragsabschluss, 
wenn dem Gast die entsprechende schriftliche 
zusätzliche Ausfertigung der Buchungsbestäti-
gung nicht zugeht.
c) Unterbreitet der Gastgeber dem Gast auf 
dessen Wunsch hin ein spezielles Angebot, so 
liegt darin, abweichend von den vorstehenden 
Regelungen, ein verbindliches Vertragsange-
bot des Gastgebers an den Gast, soweit es 
sich hierbei nicht um eine unverbindliche Aus-
kunft über verfügbare Unterkünfte und Preise 
handelt. In diesen Fällen kommt der Vertrag, 
ohne dass es einer entsprechenden Rück-
bestätigung durch den Gastgeber bedarf, zu 
Stande, wenn der Gast dieses Angebot inner-
halb einer im Angebot gegebenenfalls genann-
ten Frist ohne Einschränkungen, Änderungen 
oder Erweiterungen durch ausdrückliche Er-
klärung, Anzahlung, Restzahlung oder Inan-
spruchnahme der Unterkunft annimmt.
2.3. Bei Buchungen, die im Internet erfolgen, 
gilt für den Vertragsabschluss:
a) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltflä-

che) „zahlungspflichtig buchen“ bietet der 
Gast dem Gastgeber den Abschluss des Gast-
aufnahmevertrages verbindlich an. Dem Gast 
wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich 
auf elektronischem Weg bestätigt.
b) Die Übermittlung des Vertragsangebots 
durch Betätigung des Buttons „zahlungspflich-
tig buchen“ begründet keinen Anspruch des 
Gastes auf das Zustandekommen eines 
Gastaufnahmevertrages entsprechend sei-
ner Buchungsangaben. Der Gastgeber ist 
vielmehr frei in seiner Entscheidung, das Ver-
tragsangebot des Gastes anzunehmen oder 
nicht.
c) Der Vertrag kommt durch den Zugang der 
Buchungsbestätigung beim Gast zu Stande.
2.4. Erfolgt die Buchungsbestätigung sofort 
nach Vornahme der Buchung des Gastes 
durch Betätigung des Buttons „zahlungspflich-
tig buchen“ durch entsprechende Darstellung 
der Buchungsbestätigung am Bildschirm (Bu-
chung in Echtzeit), so kommt der Gastaufnah-
mevertrag mit Zugang und Darstellung dieser 
Buchungsbestätigung beim Gast zu Stande. In 
diesem Fall wird dem Gast die Möglichkeit zur 
Speicherung und zum Ausdruck der Buchungs-
bestätigung angeboten. Die Verbindlichkeit des 
Gastaufnahmevertrages ist jedoch nicht davon 
abhängig, dass der Gast diese Möglichkeiten 
zur Speicherung oder zum Ausdruck nutzt. Im 
Regelfall erhält der Gast zusätzlich eine Aus-
fertigung der Buchungsbestätigung per E-mail, 
Email-Anhang, Post oder Fax übermittelt. Der 
Zugang einer solchen zusätzlich übermittelten 
Buchungsbestätigung ist jedoch nicht Voraus-
setzung für die Rechtsverbindlichkeit des Gast-
aufnahmevertrages.

3. Reservierungen
3.1. Unverbindliche Reservierungen, die zum 
kostenlosen Rücktritt berechtigen, sind nur bei 
entsprechender ausdrücklicher Vereinbarung 
mit dem Gastgeber möglich.
3.2. Bei gewerblichen Auftraggebern können 
Reservierungen auch als Festoption (die Bu-
chung wird verbindlich, wenn sie nicht inner-
halb der vereinbarten Frist storniert wird) oder 
Verfallsoption (die Buchung erlischt, wenn sie 
nicht innerhalb der vereinbarten Frist bestätigt 
wird) vereinbart werden. Falls nichts ande-
res ausdrücklich vereinbart ist, sind Optionen 
grundsätzlich Verfallsoptionen.
3.3. Ist keine Reservierung ausdrücklich verein-
bart worden, so führt die Buchung nach Ziffer 
2. dieser Bedingungen grundsätzlich zu einem 

für den Gastgeber und den Gast/Auftraggeber 
rechtsverbindlichen Vertrag.
3.4. Ist bei Privatgästen eine unverbindliche 
Reservierung vereinbart, so hat der Gast/Auf-
traggeber bis zum vereinbarten Zeitpunkt dem 
Gastgeber Mitteilung zu machen, falls die Re-
servierung als verbindliche Buchung behandelt 
werden soll. Geschieht dies nicht, entfällt die 
Reservierung ohne weitere Benachrichtigungs-
pflicht des Gastgebers. Erfolgt die Mitteilung, 
so wird die Buchung unabhängig von einer 
vom Gastgeber etwa noch zu erfolgenden Bu-
chungsbestätigung verbindlich.

4. Preise und Leistungen
4.1. Die in der Buchungsgrundlage (Gastgeber-
verzeichnis, Angebot des Gastgebers, Inter-
net) angegebenen Preise sind Endpreise und 
schließen die gesetzliche Mehrwertsteuer und 
alle Nebenkosten ein, soweit bezüglich der 
Nebenkosten nichts Abweichendes angegeben 
ist. Gesondert anfallen und ausgewiesen sein 
können Kurbeitrag/Kurtaxe sowie Entgelte für 
verbrauchsabhängig abgerechnete Leistungen 
(z.B. Strom, Gas, Wasser, Kaminholz) und für 
Wahl- und Zusatzleistungen, die erst vor Ort 
gebucht oder in Anspruch genommen werden.
4.2. Die vom Gastgeber geschuldeten Leistun-
gen ergeben sich ausschließlich aus dem Inhalt 
der Buchungsbestätigung, den Angaben zur 
Unterkunft und den Leistungen des Gastge-
bers in der Buchungsgrundlage sowie aus etwa 
ergänzend mit Ihnen ausdrücklich getroffenen 
Vereinbarungen.

5. Zahlung
5.1. Die Fälligkeit von Anzahlung und Restzah-
lung richtet sich nach der zwischen dem Gast 
und dem Gastgeber getroffenen und in der Bu-
chungsbestätigung vermerkten Vereinbarung. 
Ist eine besondere Vereinbarung nicht getroffen 
worden, so ist der gesamte Unterkunftspreis 
einschließlich der Entgelte für Nebenkosten 
und Zusatzleistungen zum Aufenthaltsende 
zahlungsfällig und an den Gastgeber zu be-
zahlen.
5.2. Der Gastgeber kann nach Vertragsab-
schluss eine Anzahlung von bis zu 20% des 
Gesamtpreises der Unterkunftsleistungen und 
gebuchter Zusatzleistungen verlangen, soweit 
im Einzelfall zur Höhe der Anzahlung nichts an-
deres vereinbart ist.
5.3. Die Restzahlung ist zum Aufenthaltsende 
an den Gastgeber zu entrichten, soweit im Ein-
zelfall nichts anderes vereinbart ist.

5.4. Bei Buchungen, die kürzer als sieben 
Werktage vor Belegungsbeginn erfolgen, ist die 
Anzahlung an den Gastgeber bei der Ankunft, 
die Restzahlung beim Aufenthaltsende zu ent-
richten.
5.5. Zahlungen in Fremdwährungen sind nicht 
möglich. Kreditkartenzahlungen sind nur mög-
lich, wenn dies vereinbart oder vom Gastgeber 
allgemein durch Aushang angeboten wird. Zah-
lungen am Aufenthaltsende sind nicht durch 
Überweisung möglich.
5.6. Leistet der Gast eine vereinbarte Anzah-
lung und / oder die Restzahlung trotz einer 
Mahnung des Gastgebers mit angemessener 
Fristsetzung nicht oder nicht vollständig in-
nerhalb der angegebenen Frist, obwohl der 
Gastgeber zur ordnungs-gemäßen Erbringung 
der vertraglichen Leistungen bereit und in der 
Lage ist, kein gesetzliches oder vertragliches 
Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht 
des Gastes besteht und hat der Gast den Zah-
lungsverzug zu vertreten, so ist der Gastgeber 
berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung und 
nach Ablauf der Frist vom Vertrag mit dem Gast
zurückzutreten und von ihm Rücktrittskosten 
gemäß Ziff. 6. dieser Bedingungen zu fordern.

6. Rücktritt und Nichtanreise
6.1. Im Falle eines Rücktritts oder der Nicht-
anreise des Gastes bleibt der Anspruch des 
Gastgebers auf Bezahlung des vereinbarten 
Aufenthaltspreises einschließlich des Verpfle-
gungsanteils und der Entgelte für Zusatzleis-
tungen, bestehen. Dies gilt nicht, soweit dem 
Gast vom Gastgeber im Einzelfall ein kostenlo-
ses Rücktrittsrecht eingeräumt wurde und dem 
Gastgeber die Erklärung des Gastes über die 
Ausübung dieses kostenlosen Rücktrittsrechts, 
die keiner bestimmten Form bedarf, fristge-
recht zugeht.
6.2. Der Gastgeber hat sich im Rahmen sei-
nes gewöhnlichen Geschäftsbetriebs, ohne 
Verpflichtung zu besonderen Anstrengungen 
und unter Berücksichtigung des besonderen 
Charakters der gebuchten Unterkunft (z. B. 
Nichtraucherzimmer, Familienzimmer) um eine 
anderweitige Verwendung der Unterkunft zu 
bemühen.
6.3. Soweit dem Gastgeber für den vom Gast 
gebuchten Zeitraum eine anderweitige Bele-
gung möglich ist, wird er sich auf seinen An-
spruch nach Ziffer 6.1. die Einnahmen aus einer 
solchen anderweitigen Belegung, soweit eine 
solche nicht möglich ist, ersparte Aufwendun-
gen anrechnen lassen.

6.4. Nach den von der Rechtsprechung aner-
kannten Prozentsätzen für die Bemessung er-
sparter Aufwendungen, ist der Gast verpflich-
tet, unter Berücksichtigung gegebenenfalls 
nach Ziff. Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.. anzurechnender Beträge 
an den Gastgeber die folgenden Beträge zu 
bezahlen, jeweils bezogen auf den gesamten 
Preis der Unterkunftsleistungen (einschließlich 
aller Nebenkosten), jedoch ohne Berücksichti-
gung von Kurbeiträgen:
- Bei Ferienwohnungen/Unterkünften ohne 
Verpflegung 90%
- Bei Übernachtung/Frühstück 80%
- Bei Halbpension 70%
- Bei Vollpension 60%
6.5. Es bleibt dem Gast ausdrücklich vorbehal-
ten, dem Gastgeber nachzuweisen, dass die er-
sparten Aufwendungen wesentlich höher sind, 
als die vorstehend berücksichtigten Abzüge, 
bzw. dass eine anderweitige Verwendung der 
Unterkunftsleistungen oder sonstigen Leistun-
gen stattgefunden hat. Im Falle eines solchen 
Nachweises ist der Gast nur verpflichtet, den 
entsprechend geringeren Betrag zu bezahlen.
6.6. Dem Gast wird der Abschluss einer Rei-
serücktrittskosten-versicherung dringend 
empfohlen.
6.7. Die Rücktrittserklärung ist bei allen Bu-
chungen direkt an den Gastgeber, nicht die 
TI-WT zu richten und sollte im Interesse des 
Gastes in Textform erfolgen.

7. An- und Abreise
7.1. Die Anreise des Gastes hat zum vereinbar-
ten Zeitpunkt, ohne besondere Vereinbarung 
spätestens bis 18:00 Uhr zu erfolgen.
7.2. Für spätere Anreisen gilt:
a) Der Gast ist verpflichtet dem Gastgeber spä-
testens bis zum vereinbarten Anreisezeitpunkt 
Mitteilung zu machen, falls er verspätet anreist 
oder die gebuchte Unterkunft bei mehrtägigen 
Aufenthalten erst an einem Folgetag beziehen 
will.
b) Erfolgt eine fristgerechte Mitteilung nicht, 
ist der Gastgeber berechtigt, die Unterkunft 
anderweitig zu belegen. Für die Zeit der Nicht-
belegung gelten die Bestimmungen über den 
Rücktritt bzw. die Nichtanreise des Gastes in 
diesen Gastaufnahmebedingungen entspre-
chend.
c) Für Belegungszeiten, in denen der Gast auf-
grund verspäteter Anreise die Unterkunft nicht 
in Anspruch nimmt, gelten die Bestimmungen 
über den Rücktritt bzw. die Nichtanreise des 

Gastes in diesen Gastaufnahmebedingungen 
entsprechend. Der Gast hat für solche Bele-
gungszeiten keine Zahlungen an den Gastge-
ber zu leisten, wenn der Gastgeber vertraglich 
oder gesetzlich für die Gründe der späteren An-
kunft bzw. der Nichtbelegung einzustehen hat.
7.3. Die Freimachung der Unterkunft des Gas-
tes hat zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne be-
sondere Vereinbarung spätestens bis 12:00 
Uhr des Abreisetages zu erfolgen. Bei nicht 
fristgemäßer Räumung der Unterkunft kann 
der Gastgeber eine entsprechende Mehrver-
gütung verlangen. Die Geltendmachung eines 
weitergehenden Schadens bleibt dem Gastge-
ber vorbehalten. Ein Anspruch der Nutzungen 
der Einrichtungen des Unterkunftsbetriebs des 
Gastgebers nach 12:00 Uhr des Abreisetages 
besteht nur im Falle eines diesbezüglichen 
allgemeinen Hinweises des Gastgebers oder 
einer mit dieser im Einzelfall getroffenen Ver-
einbarung.

8. Pflichten des Gastes; Kündigung durch 
den Gastgeber; Mitnahme von Tieren
8.1. Der Gast ist verpflichtet, eine Hausordnung 
oder Hofordnung, die ihm bekannt gegeben 
wurde oder für die aufgrund entsprechen-
der Hinweise eine zumutbare Möglichkeit der 
Kenntnisnahme bestand, zu beachten.
8.2. Der Gast ist verpflichtet, dem Gastgeber 
auftretende Mängel und Störungen unver-
züglich anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. 
Unterbleibt diese Mängelanzeige des Gastes 
schuldhaft, können Ansprüche des Gastes an 
den Gastgeber ganz oder teilweise entfallen.
8.3. Der Gast kann den Vertrag nur bei erheb-
lichen Mängeln oder Störungen kündigen. Der 
Gast hat dem Gastgeber zuvor im Rahmen der 
Mängelanzeige eine angemessene Frist zur Ab-
hilfe zu setzen, es sei denn, dass die Abhilfe 
unmöglich ist, vom Gastgeber verweigert wird 
oder die sofortige Kündigung durch ein beson-
deres, dem Gastgeber erkennbares Interesse 
des Gastes sachlich gerechtfertigt ist oder dem 
Gast aus solchen Gründen die Fortsetzung des 
Aufenthalts objektiv unzumutbar ist.
8.4. Eine Mitnahme und Unterbringung von 
Haustieren in der Unterkunft ist nur im Falle 
einer ausdrücklichen diesbezüglichen Verein-
barung zulässig, wenn der Gastgeber in der 
Ausschreibung diese Möglichkeit vorsieht. Der 
Gast ist im Rahmen solcher Vereinbarungen zu 
wahrheitsgemäßen Angaben über Art und Grö-
ße verpflichtet. Verstöße hiergegen können den 
Gastgeber zur außerordentlichen Kündigung 
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